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An die Mitglieder des Landrates 
 

Stans, 30. April 2012 

Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2011 der Nidwaldner Sachversicherung (NSV) 
und des Nidwaldner Hilfsfonds (NHF). Bericht der Aufsichtskommission 

 

Sehr geehrte Frau Landratspräsidentin 
Sehr geehrte Landrätinnen und Landräte 

Die Aufsichtskommission hat an der Sitzung vom 2. April 2012 den Geschäftsbericht und die 
Jahresrechnung 2011 der Nidwaldner Sachversicherung (NSV) mit Verwaltungsratspräsident 
lic. iur. Karl Tschopp, Verwaltungsratsvizepräsident Viktor Baumgartner und Direktor Dr. 
Christoph Baumgartner besprochen. An derselben Sitzung wurden zusammen mit Landrat 
Armin Odermatt als Präsident der Verwaltungskommission des Hilfsfonds (NHF) auch der 
Geschäftsbericht und die Jahresrechnung 2010 des Hilfsfonds besprochen. An der Sitzung 
der Aufsichtskommission haben zudem Armin Imoberdorf und Silke Heusser der zugezoge-
nen Revisionsgesellschaft Ernst & Young AG, Bern teilgenommen. 

Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2011 der Nidwaldner Sachversicherung 

Die NSV hat im Geschäftsjahr ihre Tarife und Produkte überarbeitet. Im Zusammenhang mit 
der Vereinfachung der Tarifstruktur vergünstigen sich die Versicherungsprämien ab 2012 auf 
der ganzen Breite. Bei den Produkten können die Versicherten künftig zwischen drei ver-
schiedenen Modellen wählen. Die bisherige Grunddeckung wird neu in einem Standard-
Produkt angeboten. Die „Plus“-Lösung bündelt die meisten der bisherigen Zusatzversiche-
rungen sowie ergänzende Nebenleistungen. Bei der „Minimum“-Lösung sind die Nebenleis-
tungen nicht gedeckt und der Selbstbehalt ist erhöht. 

Das 128. Geschäftsjahr war gekennzeichnet durch eine überdurchschnittliche Schadens-
summe bei Bränden. Insgesamt musste für 321 Feuerschäden eine Schadenssumme von 
Fr. 2‘415‘528 aufgewendet werden. Demgegenüber blieb das Schadenvolumen im Elemen-
tarbereich für 700 Fälle mit Fr. 1‘628‘262 leicht unterdurchschnittlich. Der Schadenaufwand 
von insgesamt Fr. 5‘904‘057 blieb gegenüber dem Vorjahr fast unverändert (Fr. 5‘982‘070). 
Der tiefe Jahresgewinn von Fr. 921‘980 ist auf das erneut verschlechterte Ergebnis aus Kapi-
talanlagen zurückzuführen. Der technische Erfolg konnte verbessert werden. Der Reserve-
fonds (Art. 66 Sachversicherungsgesetz, NG 867.1) konnte im Umfang des Jahresgewinns 
weiter geäufnet werden.  

Die Revisionsstelle konnte einen uneingeschränkten Bericht als Ergebnis der Revision ab-
geben und die Existenz des Internen Kontrollsystems (IKS) bestätigen. Die NSV verfügt für 
die Erstellung der Jahresrechnung über eine angemessene Organisation und hat in den we-
sentlichen Bereichen Funktionstrennungen sowie funktionstüchtige interne Kontrollen imple-
mentiert.  
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In Kenntnis der Berichte vom 5. März 2012 der beigezogenen Revisionsgesellschaft bean-
tragen wir dem Landrat, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung 2011 der Nidwaldner 
Sachversicherung zu genehmigen, den verantwortlichen Organen Entlastung zu erteilen so-
wie der Direktion und der Verwaltung die Arbeit bestens zu verdanken.  

 

Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2011 des Nidwaldner Hilfsfonds 

Der Nidwaldner Hilfsfonds leistet finanzielle Unterstützung bei Schäden an Boden und Kultu-
ren, die als Folge von Naturereignissen eingetreten sind, gegen die keine Versicherung mög-
lich ist und deren Eintritt die Geschädigten nicht durch zumutbare Sicherungs- und Abwehr-
massnahmen verhindern konnten. 

Das Jahresergebnis fällt trotz überdurchschnittlicher Schadensbelastung erneut positiv aus. 
Die Schadensleistungen betrugen Fr. 478‘039 (Vorjahr Fr. 147‘102). Das Geschäft aus den 
Kapitalanlagen schliesst mit einem Verlust von Fr. -45‘266 (Fr. 23‘787) ab. Der Gewinn fällt 
mit Fr. 199‘440 deutlich tiefer aus als im Vorjahr (Fr. 541‘950). 

Beim Eigenkapital kann eine weitere Erhöhung festgestellt werden. Der in den letzten Jahren 
gebildete Betriebsfonds für Schäden in Hochwasserentlastungsgebieten hat die gesetzlich 
vorgeschriebene Mindesthöhe von Fr. 2 Mio. erreicht. Dem Betriebsfonds für Elementar-
schäden kann der ganze Gewinn zugewiesen werden, womit dieser neu Fr. 6‘296‘582 be-
trägt. 

In Kenntnis des Berichts vom 8. März 2012 der zugezogenen Revisionsgesellschaft beantra-
gen wir dem Landrat, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung 2011 des Nidwaldner 
Hilfsfonds zu genehmigen, den verantwortlichen Organen Entlastung zu erteilen sowie der 
Direktion und der Verwaltung die Arbeit bestens zu verdanken. 

Freundliche Grüsse 
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